
Art. 32 Abs 3 CMR würde diese Frage in einem niederländi-
schen Verfahren nach niederländischem Recht beantwortet
werden. Das niederländische Recht kennt eine allgemeine
Reglung in Bezug auf die Unterbrechung der Verjährung.
 Relevant wäre hier der Art. 3:317 BW.57 Einer Entscheidung
des Landgerichts Rotterdam vom 16. Juli 2008 lässt sich ent-
nehmen, unter welchen Voraussetzungen eine Unterbrechung
der Verjährung im Sinne des Art. 32 Abs. 3 CMR i. V. m.
Art. 3:317 BW vorliegt.58 Hierzu muss eine schriftliche Mah-
nung oder Mitteilung vorliegen, aus der unmissverständlich
hervorgeht, dass der Gläubiger sich sein Recht vorbehält, sei-
nen Anspruch geltend zu machen. Diese Mahnung oder Mit-
teilung muss für den Schuldner eine ausreichend deutliche
Warnung sein, sodass er auch nach dem Ablauf der Verjäh-
rungsfrist über das nötige Beweismaterial verfügt, um sich
möglicherweise gegen eine Klage verteidigen zu können.59

Aus dem Wortlaut der Streitverkündung müsste also unmiss-
verständlich folgen, dass der niederländische Streitverkün-
dungsempfänger damit zu rechnen hat, dass der Streitverkün-
der noch einen bestimmten Regressanspruch in der Zukunft
gegen ihn geltend machen wird. Weiterhin gilt, dass eine
Streitverkündung, die die Voraussetzungen des Art. 3:317 BW
erfüllt, aus niederländischer Sicht lediglich den Neubeginn der
Verjährung herbeiführt. Dies bedeutet, dass innerhalb eines
Jahres nach der Streitverkündung wieder eine die Verjährung
unterbrechende Handlung verrichtet werden muss.60

E. Schlussbemerkung

Ich bin mir bewusst, dass die von mir ausgewählten
Entscheidungen lediglich einen Auszug aus der aktuellen nie -
derländischen CMR-Rechtsprechung darstellen. Soweit ich
zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Beitrages habe feststellen
können, hat es in Bezug auf die von mir soeben erläuterten
Probleme keine neuen Entwicklungen seit der Tagung im
 November 2008 gegeben. Lediglich in anderen Bereichen der
niederländischen CMR-Rechtsprechung gab es seitdem inter-
essante Entwicklungen.61 Es würde jedoch den Rahmen dieses
Beitrages sprengen, wenn ich versuchen würde, diese neuen
Entwicklungen hier einzuarbeiten.
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57 BW = Burgerlijk Wetboek.
58 Landgericht Rotterdam, 16. Juli 2008, LJN: BD9896.
59 Idem, unter Punkt 7.13 mit einem Hinweis auf die entsprechende

Rechtsprechung des Hoge Raads (NJ 2006, 642 und NJ 2004, 603).
60 Aufgrund der Tatsache, dass eine Anwendung des Art. 29 CMR eher

eine Seltenheit ist, verjähren die meisten Ansprüche immerhin nach
 einem Jahr (Art. 32 Abs. 1 CMR).

61 Erwähnenswert wären hier z.B. die zwei Entscheidungen des Hoge
Raads vom 28. November 2008, LJN: BF1886 und BF0419, in Bezug
auf die Anerkennung und Vollstreckung von deutschen CMR-Urtei-
len bei gleichzeitiger Rechtshängigkeit eines niederländischen Verfah-
rens. Der Hoge Raad hat sich in diesem Zusammenhang entschieden,
dem EuGH mehrere Fragen im Rahmen des Vorabentscheidungsver-
fahrens vorzulegen.

Aktuelle transportrechtliche Probleme in Frankreich

Alexandre Gruber, 1 Avocat au Barreau de Paris

Da die Franzosen einen widersprüchlichen Geist ha-
ben, habe ich ein Thema gewählt, das die französischen Juris-
ten seit mehr als einem Jahrhundert beschäftigt, und das nicht
direkt dem Transportrecht, sondern dem Versicherungsrecht
zuzurechnen ist.

Das Thema behandelt den Direktanspruch des ge-
schädigten Dritten gegen den Haftpflichtversicherer des
Schadensverursachers. Es handelt sich dabei um ein franzö-
sisches Rechtsinstitut, das man wie folgt definieren kann: es ist
der Klageanspruch, der es einem Schadenersatzberechtigten
erlaubt, direkt gegen den Haftpflichtversicherer des Scha-
densverursachers vorzugehen, um die Bezahlung der Entschä-
digungsleistung aus dem Versicherungsvertrag zu verlangen.
Dieser Anspruch besteht unabhängig davon, ob der Schadens -
verursacher aufgrund einer vertraglichen oder deliktischen
Haftung gegenüber dem Geschädigten verantwortlich ist.

Wir werden uns auf den Bereich des Transportrechts
beschränken, und dabei den französischen Direktklagean-
spruch des Entschädigungsberechtigten von Waren, die wäh-
rend eines Transportes verloren oder havariert wurden, gegen
den Haftpflichtversicherer des Frachtführers oder Spediteurs
erörtern. Ich möchte jedoch anmerken, dass dieselben Regeln
auf alle Arten von Schadensersatzansprüchen anwendbar 
sind.

In der französischen Rechtspraxis wird regelmäßig ein
Verfahren gegen den (die) Frachtführer oder/und den (die)
Spediteur(e) eingeleitet (die ganze »Transportkette« wird oft
in Frankreich verklagt), und es kommt nur selten vor, dass die
Haftpflichtversicherer dieser Transportunternehmen nicht
auch in das Verfahren miteinbezogen werden.

Es können auch ausländische Versicherungsunterneh-
men oder P&I Clubs verklagt werden.

Einer der Gründe die mich dazu bewegt haben, dieses
Thema mit Ihnen zu erörtern, ist dass das französische Kassa-
tionsgericht im Jahre 2000 eine wichtige Entscheidung bezüg-
lich des Direktanspruchs im internationalem Verkehr in  einem
Fall entschieden hat, indem ein deutsches Versicherungsun ter -
nehmen beteiligt war, das ich vertreten durfte.

Der Leitgedanke des Direktklageanspruchs in der fran-
zösischen Rechtsordnung ist die besondere Schutzwürdigkeit
der geschädigten Personen. Der Direktanspruch der Geschä-
digten brachte eine schnellere Entschädigungsabwicklung, so-
wie ein weiteres Spektrum an zahlungsfähigen Schuldnern.

1 Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung von Herrn Kollegen
 Raphaël Seidler, der bei der Verfassung dieses Vortrags mitgeholfen hat.
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Die Suche nach zahlungsfähigen Schuldnern, »deep
 pockets« wie die Amerikaner es so nennen, ist der hauptsäch-
liche Grund der Benutzung dieses Rechtsinstituts.

Es ist auch ein sehr aktuelles Thema, da der Direktan-
spruch auch in Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 864/
2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
11. Juli 2007über das auf außervertragliche Schuldverhält-
nisse anzuwendende Recht (»Rom II«) aufscheint, und damit
eine neue Kollisionsnorm hinsichtlich dieses Klageanspruchs
Eingang in die europäische Rechtsordnung gefunden hat.

Selbstverständlich ist das Rechtsinstitut des Direkt -
 anspruchs dem deutschen Recht nicht unbekannt, da § 115
des VVG vorsieht, dass ein Geschädigter die Möglichkeit
hat, gegen den Versicherer des Schadenverursachers vorzu -
gehen. Der wesentlichste Unterschied zum französischen
Direkt klageanspruch besteht darin, dass der französische
Direkt anspruch nicht nur Pflichtversicherungen betrifft. Er
betrifft alle Haftpflichtversicherungen, unabhängig davon ob
es sich dabei um eine Pflichtversicherung handelt oder nicht.
Er betrifft die Haftpflichtversicherung der Frachtführer und
Spediteure, die in Frankreich keine Pflichtversicherungen
sind.

Ich schlage vor, meinen Vortrag in zwei Teile zu glie-
dern. Der erste Teil soll kurz das Regime des französischen
Direktanspruchs und seine praktische Anwendung im Trans-
portrecht darstellen. Im zweiten Teil werden wir erörtern, wie
dieser Anspruch auf internationale Rechtsangelegenheiten an-
gewendet wird, insbesondere in Hinblick auf die französische
Rechtsprechung des Kassationsgerichts bezüglich des auf den
Anspruch anwendbaren Rechts. Diesen zweiten Teil werden
wir anhand eines konkreten Beispiels veranschaulichen. Au -
ßer dem werde ich Ihnen im Laufe dieses Vortrags Einzelhei-
ten über die rechtlichen und verfahrensrechtlichen Besonder-
heiten des französischen Transportrechts darstellen.

1 Das Regime des Direktanspruchs

1.1 Rechtsquelle

Der Direktklageanspruch ist das Produkt einer länge-
ren Entwicklung. Ursprung dieser Entwicklung war Artikel
L 124-3 des französischen Versicherungsgesetzes, der aus
 einem Gesetz vom 13. Juli 1930 stammt. Der Artikel legt fest,
dass der Versicherer keinem anderen als dem geschädigten
Dritten, einen Teil, oder den Gesamtbetrag, den der Versiche-
rer schuldet, ausbezahlen darf, solange der Geschädigte nicht
von den finanziellen Konsequenzen des schadhaften Verhal-
tens, welches die Haftung des Versicherten hat entstehen las-
sen, schadlos gehalten wurde.

Somit handelt es sich um ein exklusives Recht des
 Geschädigten, die Entschädigungszahlung der Versicherung
des Verursachers vorrangig, d.h. sogar vor dem eigentlichen
Vertragspartner der Versicherung, zu erhalten.

Die Konsequenz dieses Gesetzestextes ist, dass die Ent-
schädigungsleistung des Versicherungsgebers an den Versiche -
rungsnehmer, oder einen Dritten, bevor der Geschädigte
schadlos gehalten wurde, keine befreiende Wirkung nach sich
zieht. Der Versicherer würde dabei das Risiko eingehen, die
Entschädigungszahlung ein zweites Mal leisten zu müssen,
insbesondere wenn sich der Versicherungsnehmer, dem die
Versicherung eine Entschädigungsleistung erbracht hat, vor
Entschädigung des tatsächlich Geschädigten, in finanziellen

Schwierigkeiten befindet, oder gar insolvent wird. Das hat die
französische oberste Instanz in einem Urteil vom 29. Februar
1985 entschieden.

Aus diesem Anspruch entwickelte zunächst die Recht-
sprechung das Rechtsinstitut der Direktklage, die dann letzt -
endlich im Jahre 2006 durch den Gesetzgeber in Artikel
L 124-3 kodifiziert wurde. Dieser Artikel legt fest, dass:

»ein geschädigter Dritter hat ein Direktklagerecht  gegen
den zivilen Haftpflichtversicherer der schadensverur sachen -
den haftbaren Person.«

1.2 Die Voraussetzungen des Direktanspruchs

Die Voraussetzungen für den Direktklageanspruch sind
durch folgenden Grundgedanken geprägt:

Die Grundlage des Direktklageanspruchs rührt aus der
Existenz von zwei Rechtsverhältnissen her.

Einerseits existiert ein Versicherungsvertrag zwischen
Versicherungsnehmer und dem Versicherungsunternehmen,
und andererseits ein Schadensersatzanspruch zwischen dem
Geschädigten und dem Schadensverursacher.

Nur bei Vorliegen dieser beiden Schuldverhältnisse ist
ein Direktklageanspruch denkbar.

Daher sind auch die Voraussetzungen der Ausübung
des Direktklageanspruchs direkt aus diesen Schuldverhältnis-
sen abzuleiten.

1.2.1 Direktanspruch und Schuldverhältnis
Die erste Voraussetzung der Geltendmachung einer  Di -

rektklage ist demnach das Bestehen einer Klageberechtigung
des Geschädigten gegen den versicherten Verursacher selbst:

Ein Direktklageanspruch kann nur dann existieren,
wenn eine Haftung des Versicherten gegeben ist, und dieser
auch effektiv geklagt wurde.

Das bedeutet, dass die Verjährung des Klageanspruchs
des Geschädigten gegen den Verursacher auch die Verjährung
des Direktklageanspruchs nach sich zieht. Wir werden etwas
später genauer auf die Verjährung eingehen.

Das bedeutet auch, dass die zwischen Transporteur
oder Spediteur und Auftraggeber im Transport- oder Spedi-
tionsvertrag vereinbarten Haftungsbeschränkungen auf den
Anspruch des Geschädigten gegen den Versicherer Anwen-
dung finden. Dies gilt mit Ausnahme eines groben Verschul-
dens des Frachtführers oder Spediteurs.

Eine weitere Voraussetzung für die Ausübung der  Di -
rekt klage ist, dass diese zeitgleich mit der Klage gegen den
versicherten Verursacher eingebracht wird.

Es muss hier jedoch zwischen zwei Fällen unterschie-
den werden:

(1) Der Fall in dem bereits feststeht, dass der Ver -
sicherte schuldhaft gehandelt hat. In diesem Fall ist es nicht
mehr notwendig den Versicherten auch in das Verfahren mit
einzubeziehen und die Verhandlung vor Gericht dient nur
mehr zu entscheiden, ob der Versicherer den eingetretenen
Schaden  decken muss oder nicht.

(2) Der Fall in dem die Verantwortlichkeit des Ver -
sicherten noch nicht fest steht. Da die Direktklage von der
Existenz eines Klageanspruchs des Geschädigten gegen den
Verursacher abhängt, hat man sich gefragt, ob der Verursacher
auch mit in das Verfahren geklagt werden musste.

Die franz. Rechtsprechung kannte diesbezüglich eine
Entwicklung. In einem Urteil vom 11. 3. 1970 legte der franz.
Kassationshof das Grundprinzip fest, dass die Direktklage,
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die der Geschädigte gegen den Versicherer hatte, nur solange
zulässig und begründet war, solange gleichzeitig eine Neben-
interventionsklage gegen den versicherte Verursacher gerich-
tet wurde. Daher war ursprünglich die Nebeninterventions-
klage gegen den Versicherten prinzipiell obligatorisch.

Dieses Erfordernis wurde jedoch vom franz. Höchst -
gericht in einem Urteil vom 7. 11. 2000 wieder beseitigt. Der
Kassationshof entschied, dass die Zulässigkeit der  Direktklage
nicht mehr an die Erfordernis einer Intervention des Ver -
sicherten gebunden ist.

Aber eine solche Nebenintervention des Versicherten
bleibt weiterhin vorteilhaft, insbesondere damit das zu er -
gehende Urteil gegen den Verursacher Wirksamkeit entfaltet.

Vor allem wenn der Schaden über dem Wert der Ver -
sicherungsdeckung liegt, oder wenn eine Selbstbeteiligung im
Versicherungsvertrag vorgesehen wurde, ist die Durchsetz-
barkeit des Urteils gegen den Verursacher von besonderem
Wert, da die Leistung der Versicherung um diese Beträge ge-
kürzt ist.

1.2.2 Direktanspruch und Versicherungsvertrag
Bei der Versicherungspolice muss es sich um eine Haft-

pflichtversicherung handeln und die Klage muss gegen den
Haftpflichtversicherer gerichtet werden. In der Praxis werden
aber oft die Makler verklagt, weil sie diejenigen sind, die den
Ersatzberechtigten oder den Warenversicherer zwecks Scha-
densabwicklung angeschrieben haben, und sich dabei wie ein
Haftpflichtversicherer verhalten haben, ohne jedoch klar zu -
machen, dass Sie lediglich als Bevollmächtige der Versiche-
rungsunternehmen handeln. Es ist sehr wichtig, dass die
 deutschen Maklerunternehmen in Frankreich darauf aufpas-
sen, als Makler aufzutreten, da sonst schnell eine Klage gegen
sie eingereicht werden kann. Im Verfahren müssen die Makler
dann sowieso den Namen des tatsächlichen Versicherers be-
kannt geben.

Aus einerSachversicherung entsteht kein Direktklage -
anspruch. In diesem Fall ist der Versicherte regelmäßig der
Geschädigte. Der Anspruch, den ein Begünstigter aus einer
Versicherung für fremde Rechnung hat, ist ebenfalls kein
 Direktklageanspruch, da der Begünstigte seinen Anspruch aus
dem Versicherungsvertrag selbst erwächst.

Darüber hinaus benötigt eine Inanspruchnahme der
Versicherungsdeckung einer solchen Police keine Haftung, da
das alleinige Eintreten eines Schadens deren Deckung haf-
tungsunabhängig auslöst.

Grundsätzlich sollte das Recht des Geschädigten gegen
den Schadensverursacher vorzugehen eng mit den Verpflich-
tungen verbunden sein, die im Versicherungsvertrag verankert
sind. Daher sollte der Versicherer auch die Einreden vorbrin-
gen können, die sich aus dem Versicherungsvertrag ergeben.
Insbesondere die vertraglich festgesetzten Höchstgrenzen
können gegen den Geschädigten geltend gemacht werden.
Da zu kommen wir etwas später.

Das ist jedenfalls das Prinzip, das Artikel L112-6 des
franz. Versicherungsgesetzes festlegt, und nachdem »der Ver-
sicherer dem Träger der Police oder einem Dritten, der deren
Anwendung beantragt, alle Einreden entgegenhalten kann,
die auch der ursprüngliche Vertragspartner hätte entgegen hal -
ten können«.

Trotzdem haben sich der Gesetzgeber und die Rechts-
sprechung im Bereich des französischen Haftpflichtversiche-
rung bemüht, das Recht des Geschädigten zu stärken, und die
Tragweite der oben genannten Regel zu reduzieren, indem sie

die verschiedenen Argumente, die der Versicherer vorbringen
konnte, um seine Garantieleistung zu begrenzen oder gar zu
verwähren, begrenzt haben.

Einige der Einwände des Versicherers können dem
 Geschädigten weiterhin entgegengehalten werden, und  andere
Einwände sind hingegen abzuweisen, als gegen den Geschä-
digten für unzulässig zu erklären, so dass der Geschädigte im
Endeffekt mehr Rechte hat, als der Versicherte selbst. Eine
ähnliche Regelung ist auch dem deutschen Recht durch § 119
VVG bekannt, der jedoch diesbezüglich noch weiter als das
französische Recht geht.

Ein diesbezüglich wichtigerer Artikel des französischen
Versicherungsgesetzes ist Artikel R 124-1 der festlegt, dass
»Versicherungspolicen die das Risiko einer schuldrechtlichen
Haftung absichern, müssen vorsehen, dass der Versicherer
 einen Vertragsbruch des Versicherungsnehmers, nach Eintre-
ten des Schadens, nicht mehr gegen die geschädigte Person
oder ihrer Rechtsnachfolger geltend machen kann.«Der da rin
zum Ausdruck gebrachte Grundgedanke ist, dass das Recht
des Geschädigten durch den Schadenseintritt entsteht, ohne
dass dieses Recht durch später erfolgte Ereignisse beeinträch-
tigt werden kann.

Es muss daher zwischen zwei Verteidigungsvorbrin-
gen, je nach Entstehungszeitpunkt, unterschieden werden:

Die Vorbringen, die ihren Ursprung vor dem Eintritt
des Schadens haben, und die sich aus dem Versicherungs -
vertrag ableiten lassen, können dem Geschädigten entgegen-
gehalten werden z.B. die Vertragsnichtigkeit wegen falschen
Angaben des Versicherungsnehmers bezüglich der Risikofak-
toren, oder die Nichtigkeit aufgrund eines mit Vorsatz schuld-
haften Verhaltens des Versicherungsnehmers. Der Versiche-
rungsnehmer kann gleichermaßen die Nichtanwendung der
Versicherungspolice oder die Haftungsgrenzen der Ga ran tie -
leistung beantragen.

Eine lang umstrittene Frage war, ob das Versicherungs-
unternehmen die Entschädigungsforderung mit den nicht be-
zahlten Versicherungsprämien aufgerechnen kann. Der franz.
Kassationshof hat in einem Urteil vom 31. März 1993 dies -
bezüglich entschieden, dass eine solche Aufrechnung nicht
 gegen den Geschädigten geltend gemacht werden kann.

Die Vorbringen, die ihren Ursprung nach dem Eintritt
des Schadens haben und die auf eine Vertragsverletzung des
Versicherten zurückzuführen sind, können dem Geschädigten
nicht entgegengehalten werden.

Ein besonders bekanntes Beispiel ist die verspätete An-
zeige des Schadenfalls. Oft sehen Versicherungsverträge vor,
dass eine verspätete Anzeige des Schadens das Recht des Ver-
sicherungsnehmers auf die Versicherungsdeckung verwirkt.

Da eine verspätete Anzeige definitionsbedingt nur nach
Schadenseintritt erfolgen kann, kann die Verwirkung des
 Deckungsanspruchs nicht gegen den geschädigten Dritten gel-
tend gemacht werden.

1.3 Zur Direktklage berechtigte Personen

Die Direktklage berechtigt den Geschädigten, also den-
jenigen, der einen materiellen Schaden oder einen Schaden an
Leib und Leben erfahren hat. Der nach dem Transportvertrag
wegen der transportierten Waren Ersatzberechtigte ist be-
rechtigt, gegen den Haftpflichtversicherer des Frachtführers
zu Klagen.

Es kam jedoch die Frage auf, unter welcher Voraus -
setzung Dritte, die den Geschädigten Schadenersatz geleistet

TranspR 3-2009 Gruber, Aktuelle transportrechtliche Probleme in Frankreich 125

TranspR 3.2009  15.04.09  13:47  Seite 125



126 Gruber, Aktuelle transportrechtliche Probleme in Frankreich TranspR 3-2009

haben, einen Direktklageanspruch gegen den Versicherer des
Schadensverursachers haben.

Diesbezüglich wurde sehr schnell entschieden, dass die
Direktklage kein persönliches Recht des Geschädigten dar-
stellt , und der Geschädigte seinen Anspruch durchaus an den
Sachversicherer, der dem Geschädigten Schadenersatz geleis-
tet hat, abtreten kann.

Der in die Rechte des Geschädigten eingetretene Ver -
sicherer hat in Wahrheit keinen Schaden im engen Sinn erfah-
ren, da er lediglich eine Leistung aus einem Schuldverhältnis
erbracht hat. Er tritt als Geschädigter auf, da er in die Rechte
des tatsächlich Geschädigten eingetreten ist, indem er diesen
den Schaden ersetzt hat. Dieser Rechtseintritt überträgt den
Schadensersatz- und Direktanspruch an den Versicherer. Aus
diesem Grund muss nur der Schaden des Geschädigten bewie -
sen werden, nicht ein etwaiger Schaden des Versicherungs-
unternehmens.

Dieser Rechtseintritt des Versicherers, wie ihn das fran-
zösische Recht unter dem Ausdruck »subrogation légale«
kennt, ist gesetzlichen Ursprungs. Das Einverständnis des
 Geschädigten ist dabei nicht notwendig. Dieser gesetzliche
Rechtseintritt von Versicherungen ist in Artikel L121-12 des
franz. Versicherungsgesetzes verankert.

Für die Geltendmachung des gesetzlichen Rechtsein-
trittsanspruchs müssen folgende zwei Voraussetzungen gege-
ben sein:

(1) Der Versicherer muss seinen Versicherten effektiv
entschädigt haben.

Das Erfordernis einer effektiven Zahlung kann zu eini-
gen Anwendungsproblemen führen, wie z.B. im Falle, dass der
Sachversicherer dem Besitzer der Waren die Deckung ver wei -
gert. Nehmen wir an, dass ein solcher Sachversicherer vom Be-
sitzer der Waren verklagt wird. In diesem Fall kann der Ver -
sicherer normalerweise nicht gegen den Frachtführer oder den
Haftpflichtversicherer vorgehen, da er den Besitzer nicht ent-
schädigt hat. Das bedeutet auch, dass er die Verjährung  seines
Anspruchs nicht unterbrechen kann. Daher hat die Rechtspre-
chung festgelegt, dass der Warenversicherer den Transporteur
oder Haftpflichtversicherer durch eine »assignation en in ter -
vention forcée aux fins de garantie«,die eine Art zwingender
Nebeninterventionsklage darstellt, in Regress nehmen kann.

Zum Begriff »assignation en intervention forcée aux fins
de garantie«:

Die »Garantieklage« des französischen Rechts ist die
Klage der selbst beklagten Partei in einem Verfahren, die da -
rauf abzielt, einen Regressanspruch gegen einen Dritten, im
Rahmen ein und desselben Verfahrens, geltend zu machen. Es
handelt sich um eine Art der zwingenden Nebenintervention,
in der der Nebenintervenient echte beklagte Partei im Verfah-
ren wird, und durch die der Nebeninterventionskläger seine
Schadloshaltung beantragt. Die Besonderheit dieser zwingen-
den Nebenintervention liegt darin, dass der Regressanspruch
im selben Verfahren geprüft wird, wie der Anspruch der
 ursprünglichen Klägerin. Dieses Verfahren erspart somit eine
neue Klage für den Regress des Haftungspflichtigen gegen den
tatsächlichen Verursacher, da diese Frage mit der Hauptsache
entschieden wird.

(2) Die zweite Voraussetzung für die Geltendmachung
einer gesetzlichen Abtretung ist, dass der Versicherer die Ent-
schädigung aufgrund der Versicherungspolice bezahlt .
Entschädigt der Versicherer seinen Versicherungsnehmer aus
kommerziellen Gründen oder aus Versehen, obwohl er z.B.,
laut Police, nicht dazu verpflichtet war, da der Schadensfall

nicht in den Deckungsbereich der Police fällt, tritt er nicht in
die Rechte des Entschädigten ein. Aus diesem Grund hat die
franz. Rechtsprechung die Zulässigkeit der Klage einer Ver -
sicherung an das Vorlegen der Versicherungspolice geknüpft.

Der Versicherer kann auch aufgrund eines vertraglichen
Rechtseintritts vorgehen (»subrogation conventionnelle«).
 An ders als der gesetzliche Rechtseintritt ist der vertragliche
nicht automatisch, sondern benötigt das Einverständnis des
Entschädigten. Dieser muss den Rechtseintritt seines Ver -
sicherers wollen. Dieses Einverständnis muss gemäß Arti-
kel 1251-1 des franz. Code Civil schriftlich erfolgen und zum
selben Zeitpunkt vereinbart werden, wie die Bezahlung der
Entschädigung.

Auch in diesem Fall muss eine effektive Zahlung er-
folgt sein.

1.4 Zur Frage der Verjährung des Direktanspruchs

Es bleibt noch das Thema der Verjährung der Direkt -
kla ge erörtern. Diesbezüglich existieren wieder zwei Mei -
nungen.

Die Erste besteht darin, dass man die Verjährung der
Direktklage des Geschädigten an die Verjährungsfrist des
 Klageanspruchs des Haftpflichtversicherten gegen seinen Ver-
sicherer anpasst. Im französischen Recht beträgt die Ver -
jährungsfrist im Bereich Versicherungsrecht grundsätzlich
2 Jahre ab Schadeneintritt. Bei Haftpflichtversicherungen be-
ginnt die Verjährung des Anspruchs des Versicherten gegen
seinen Versicherer ab dem Zeitpunkt, an dem der Versicherte
vom Geschädigten verklagt wurde (L 114-1 des französischen
Versicherungsgesetzes). Das ist anders als die alte Verjäh-
rungsfrist des deutschen Versicherungsrechts, bei dem der Be-
ginn der Verjährungsfrist am Ende des Kalenderjahres zu lau-
fen begann, indem der Klageanspruch seinen Ursprung hatte.

Nach der zweiten Meinung sollte die Verjährungsfrist
der Direktklage an die Verjährungsfrist des Klage an spruchs
des Geschädigten gegen den Verursacher, also die  einer Haf-
tungsklage, angepasst werden.

Die französische Rechtsprechung hat letztere Meinung
übernommen: die Verjährungsfrist des Direktklageanspruchs
gegen den Versicherer ist dieselbe wie die Verjährungsfrist der
Schadensersatzklage. Damit war die zweijährige Verjährungs-
frist die aus dem Versicherungsvertrag abgeleitet wird nicht
auf die Direktklage anwendbar.

Die auf die Direktklage anwendbare Verjährungsfrist
wird von der Art der Haftung des Schadenverursachers be-
stimmt. Sie kann vertraglicher oder deliktischer Natur sein.

Exkurs

Diesbezüglich muss noch angemerkt werden, dass
das französische Recht vor kurzem, durch ein Gesetz vom
17. Juni 2008, eine wichtige Reform der Verjährungsfristen
voll zogen hat.

Vor diesem Gesetz betrug die Verjährungsfrist im Be-
reich der deliktischen Haftung 10 Jahre, der vertraglichen
Haftung 30 Jahreund der vertraglichen Haftung zwischen
Kaufleuten 10 Jahre.

Das neue Gesetz hat das Ganze vereinfacht, und die
Verjährungsfrist für alle Bereiche auf 5 Jahre herabgesetzt.
Selbstverständlich gibt es einige Ausnahmen und spezielle
Verjährungsfristen, auf die wir jedoch, aus Zeitgründen,
nicht eingehen werden. Die generelle Verjährungsfrist  wurde
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also auf 5 Jahre herabgesetzt, das sind zwei Jahre mehr als
nach dem deutschen BGB.

Diese Reform hat jedoch die Verjährungsfristen des
Transportrechts nicht geändert. Gemäß Artikel L 133-6 des
franz. Handelsgesetzbuches beträgt diese weiterhin ein Jahr
und beginnt mit Auslieferung der Waren, oder, falls diese
nicht geliefert werden können (Untergang  …) ab dem Zeit-
punkt, an dem die Auslieferung vorgesehen war. Es existie-
ren einige Vorschriften in den französischen Typenverträ-
gen, die den Zeitpunkt der Auslieferung für den Fall, dass
vertraglich nichts vorgesehen wurde, festsetzten.

Ein weiterer wichtiger Unterschied zum deutschen
Transportrecht ist, dass die franz. Verjährungsfrist bei einem
groben Verschulden nicht wie in Deutschland verlängert
wird.

Außerdem möchte ich noch eindringlich darauf hin-
weisen, dass im Gegensatz zum deutschen Transportrecht,
 eine schriftliche Reklamation keine hemmende Wirkung auf
die Verjährungsfrist hat.

Falls es sich jedoch bei dem Transport um einen der
CMR unterliegenden Transport handelt, unterbricht die
schriftliche Reklamation die Verjährungsfrist selbstverständ-
lich schon.

Die Klage des Geschädigten gegen den Verursacher und
die Direktklage des Geschädigten haben denselben Ausgangs-
punkt der Verjährungsfrist und dieselben Hemmungs- und
Aussetzungsgründe.

Wie dem auch sei, man muss hier unterstreichen, dass
beide Klagen unterschiedlicher Natur sind, so dass die Unter-
brechungs- und Hemmungsgründe nur einen relativen Effekt
haben. Hat der Geschädigte die Verjährungsfrist gegen den
Versicherer unterbrochen, so hat das nicht als Konsequenz,
dass auch die Verjährungsfrist der Haftungsklage gegen den
Ver sicherten unterbrochen ist.

Diese Verjährungsfrist kann verlängert werden.

Der franz. Kassationshof hat in einem Urteil vom 11. 3.
1986 entschieden, dass »wenngleich die Klage des Geschädig-
ten gegen den Haftpflichtversicherer aus Artikel L124-3 des
franz. Versicherungsgesetzes ihre Grundlage im Recht des Ge-
schädigten auf Ersatz seines Schadens findet, und grundsätz-
lich dieselbe Verjährungsfrist kennt, wie die Klage des Geschä-
digten gegen den Verursacher, kann die  Direktklage solange
gegen den Versicherer ausgeübt werden, solange dieser noch
einen Anspruch gegen seinen Versicherer hat (2 Jahre).«

Nehmen wir eine Klage an, die ihre Grundlage in der
Durchführung eines Transportvertrages hat. Wie vorhin be-
schrieben, beträgt die Verjährungsfrist diesfalls 1 Jahr. Der
Geschädigte kann daher grundsätzlich binnen eines Jahres
 gegen den Verursacher oder dessen Versicherer mit einer
 Direktklage vorgehen.

Falls der Geschädigte jedoch in einer ersten Etappe z.B.
nur gegen den Transporteur als Schadensverursacher vorgeht,
wird diese Klage zwei Auswirkungen haben.

Die erste Auswirkung ist, dass sie die einjährige Verjäh -
rungsfrist des Klageanspruchs gegen den Transporteur unter-
bricht.

Die zweite Auswirkung ist, dass die zweijährige Ver-
jährungsfrist des Versicherten und Verursacher gegen seine
 eigene Versicherungsgesellschaft ab diesem Zeitpunkt zu lau-
fen beginnt.

Das bedeutet, dass der Geschädigte in einer zweiten
Etappe weitere 2 Jahre ab dem Zeitpunkt der Klage gegen den
Verursacher hat, um dessen Versicherer zu verklagen.

Somit kann der Geschädigte die Verjährungsfrist seines
Direktklageanspruchs unter Umständen auf bis zu drei Jahre
minus einem Tag ausweiten.

2 Die Anwendung des Direktanspruchs auf internatio-
nale Rechtsangelegenheiten anhand eines konkreten
Beispiels

Wir werden dieses Thema anhand eines konkreten Bei-
spiels veranschaulichen.

2.1 Sachverhalt der Angelegenheit

Viele komplizierte Fälle scheinen Anfangs ganz simpel
zu sein.

Am 13. Dezember 1985 wurde ein türkisches Trans-
portunternehmen A. von einer französischen Firma F. (Auf-
traggeber F.) mit der Beförderung von Textilien von der Tür-
kei nach Paris beauftragt. Im Laufe dieser Beförderung wurde
die gesamte Fracht in Wert von 682.000 FF (108.970,22 €)
durch einen Brandschaden total vernichtet. Der Brand ist
wahrscheinlich durch einen Defekt des Sattelaufliegers ent-
facht.

Das türkische Transportunternehmen war durch eine
Transportversicherung des deutschen Versicherungsunter neh -
mens S. gedeckt, welche durch einen Makler (Makler L.) ab-
geschlossen worden war.

Am 23. Dezember 1986 hat die Firma F. eine Klage
 gegen die Firma Frachtführer A., die Firma Makler L. und die
Firma Versicherung S. vor dem Handelsgericht in Paris ein-
gereicht. In dieser Klage beantragte die Firma F. die gesamt-
schuldnerische Verurteilung aller dieser Parteien zur Zahlung
eines Betrags in Höhe von 690.000 FF (105.189,82 €).

Frachtführer A. hat selbst eine Freihaltungsklage gegen
den Eigentümer der Zugmaschinen und Sattelauflieger einge-
reicht, und mit einem Schriftsatz die gesamtschuldnerische
Haftung von Frachtführer A., Makler L. und Versicherung S.
beantragt.
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2.2 Vorbringen der Parteien

Die wichtigen Argumente, die in dieser Angelegenheit
geltend gemacht wurden sind Folgende:

2.2.1 Unzuständigkeit des Handelsgerichts in Paris
Die Zuständigkeit des Handelsgerichts in Paris beruhe

auf den Artikel 31-b der CMR. Auftraggeber F. argumen -
tierte, dass Paris der in dem CMR Frachtbrief vorgesehene
Auslieferort gewesen wäre, und dass laut Artikel 31-b der
CMR das Handelsgericht in Paris örtlich zuständig sei.

Dagegen argumentierten die beklagten Parteien, das
Artikel 31-b CMR eine allgemeine Zuständigkeitsregel dar-
stelle, die es nicht erlaube, das Gericht zu wählen, das inner-
halb des Staates örtlich und sachlich für den Rechtsstreit  zu -
ständig wäre.

Demzufolge müsse die Zuständigkeit nach dem inner-
staatlichen Prozessrecht begründet werden.

Laut Artikel 46 der frz. Zivilprozessordnung (Code de
Procédure Civile) sei das örtlich zuständige Gericht, das, an
dem sich der effektive Auslieferort befände. Da im vorliegen-
den Fall die Waren während des Transports vernichtet worden
seien, könne die effektive Lieferung natürlich nicht erfolgen.
Mangels dieser effektiven Lieferung sei also das Handels -
gericht in Paris, unter Anwendung des vorab erwähnten Arti-
kels 46, unzuständig.

2.2.2 Unzulässigkeit
Der Direktanspruch von F. wäre unzulässig gewesen.
Das auf diesen Anspruch anzuwendende Recht sei

deutsches Versicherungsrecht gewesen. Deutsches Versiche-
rungsrecht erkenne jedoch nur den Direktanspruch des Ge-
schädigten im Rahmen von Pflichtversicherungen an, was hier
nicht der Fall wäre.

2.2.3 Verjährung
Der Direktanspruch von F. sei auf jeden Fall verjährt,

weil der Anspruch von Frachtführer A. laut der früheren Fas-
sung des § 12 (3) VVG gegen Versicherung S. selbst verjährt
gewesen sei.

Der Versicherer hätte den nach dem Schaden erhobe-
nen Anspruch von Frachtführer A. schriftlich abgelehnt, was
laut der früheren Fassung des § 12 (3) VVG zur Folge gehabt
 hätte, dass eine sechs monatliche Frist zu laufen begann,
innerhalb welcher Frachtführer A. seinen Anspruch auf die
Leistung  hätte geltend machen müssen, was jedoch nicht er-
folgt sei.

Der Transportversicherer wäre durch Anwendung des
§ 12 (3) VVG von der Leistungspflicht gegenüber dem Ver -
sicherungsnehmer frei, und somit wäre er ebenso Dritten
gegenüber von der Leistungspflicht befreit.

2.2.4 Einrede der nicht bezahlten Prämien
Eine Deckungspflicht des Versicherers habe nicht vor-

gelegen, weil Frachtführer A. seine Prämien nicht bezahlt
 hätte. Dieses starke Argument stieß jedoch schnell auf eine
Schwierigkeit. Es findet ihren Ursprung in den in der Ver -
sicherungspolice vereinbarten Prämienzahlungsbedingungen.
Der VN war verpflichtet den Versicherer am Ende eines jeden
Kalendermonats, spätestens bis zum 15. des Folgemonats,
sämtliche unter den Versicherungsschutz der Police fallenden
Trans porte einzeln anzumelden. Zum gleichen Zeitpunkt war
auch die Prämie fällig.

Der streitige Transport sei mit anderen angemeldet
worden und die Prämie sei berechnet worden. Sie sei aber
nicht bezahlt worden.

Dieser Mechanismus hatte zur Folge, dass die Ursache
(Nichtzahlung der Prämien), die die Leistungsfreiheit des
 Versicherers begründet hätte, nach dem Schaden entstan-
den war.

So machte Frachtführer A. geltend, dass ihr diese Leis-
tungsfreiheit, gemäß Artikel R 124-1 des franz. Versiche-
rungsgesetzes, nicht entgegen gehalten werden könne.

Wir argumentierten selbstverständlich, dass diese Vor-
schrift nicht anwendbar gewesen sei, da hier deutsches Recht
anwendbar wäre.

2.3 Entscheidung der »Cour de cassation« 
vom 18. Januar 1995

Das Handels- und das Berufungsgericht in Paris haben
den Anträgen von F. Recht gegeben, und die Beklagten haben
das letzte Rechtsmittel ergriffen, und sind vor den Kassations -
hof gegangen.

In einer ersten Entscheidung vom 18. Januar 1995 hat
der Kassationshof das Urteil des Pariser Berufungsgerichts
abgeändert, aber nur was die Frage der Zuständigkeit anbe-
trifft.

Der Kassationshof hat erachtet, dass die französischen
Zuständigkeitsvorschriften bezüglich des anzurufenden Ge-
richts beachtet werden mussten, und dass die Vorschriften
der CMR allein nicht genügten, um die Zuständigkeit eines
Gerichtes zu begründen.

2.4 Entscheidung der »Cour d’appel von Rouen« 
vom 13. Januar 1998

Daraufhin wurde diese Angelegenheit an das Beru-
fungsgericht von Rouen verwiesen, das durch ein Urteil vom
13. Januar 1998 zu folgender Schlussfolgerung gelangt ist:

– Die CMR erlaubt es dem Antragsteller ein für den
Lieferort der Waren zuständiges Gericht anzurufen.

– Die Bestimmungen des französischen internen Rechts
erlauben es nicht, wie wir es bereits gesehen haben, aufgrund
des Fehlens eines effektiven Warenlieferungsortes die Zustän-
digkeit eines franz. Gerichts zu bestimmen.

– Insofern die internationalen Rechtsvorschriften dem
nationalen französischen Gesetz vorgehen, sind diese anzu-
wenden, und für den Rechtsstreit ist daher ein französisches
Gericht zu finden, das als zuständig angesehen werden kann.

– Indem der Antragsteller das Handelsgericht Paris, das
aufgrund seines Gesellschaftssitzes zuständig sein könnte,
aber auch weil das Handelsgericht in Paris auf Transportrecht
spezialisiert ist, angerufen hat, war dessen Zuständigkeit be-
gründet.

Das Berufungsgericht von Rouen hat sich geweigert,
die Nichtzahlung der Versicherungsprämie zu berücksich -
tigen. Unter Anwendung des Artikels R 124 des franz. Ver -
sicherungsgesetzes, erachtete das Berufungsgericht, dass der
Versicherer einem Geschädigten Dritten keinen Rechtsverlust
entgegenhalten kann, der nach Schadenseintritt entstanden ist.
Da der Rechtsverlust wegen der Nichtzahlung der Versiche-
rungsprämie nach dem eingetretenen Schaden entstanden ist,
hatte das Berufungsgericht von Rouen, unter Anwendung des
oben erwähnten Artikels, das von uns vorgetragene Argument
abgewiesen.
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2.5 Entscheidung der »Cour de cassation« 
vom 20. Dezember 2000

Der Kassationshof ist der Schlussfolgerung des Beru-
fungsgerichts Rouen hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit
gefolgt und erachtete, dass:

»das angerufene Gericht, welches dem Antragsteller
nicht jemanden das Recht verweigern kann, sich auf die An-
wendung dieses Texts (der CMR) zu berufen und ein franzö-
sisches Gericht anzurufen, hat sich für zuständig zu erklären,
falls ein ausreichendes Verhältnis zu dem Rechtsstreit besteht
und das angerufene Gericht mit einem gerechten Urteilsspruch
konform ist«.

Hingegen hat der Kassationshof das Urteil des Beru-
fungsgerichts von Rouen teilweise und hinsichtlich der Argu-
mentation bezüglich der Anwendbarkeit der Bestimmungen
des französischen Rechts aufgehoben. Das Berufungsgericht
Rouen hatte entschieden, dass die Versicherung S. dem Ge-
schädigten keine Einreden entgegenhalten konnte, die nach
dem Schadenseintritt entstanden sind. Es handelte sich dabei
um internes französisches Recht. Der Kassationshof hob die
diesbezügliche Entscheidung des Berufungsgerichts mit dem
Argument auf, dass diese Frage durch das Recht geregelt ist,
das auf den Versicherungsvertrag anwendbar war. Es war
 jedoch nicht erwiesen, dass tatsächlich französisches Recht auf
den Versicherungsvertrag anwendbar gewesen war

In der Tat hat der Kassationshof zwei Aspekte der von
Frachtführer A. gegen Versicherung S. gerichteten Klage ge-
trennt: die Direktklage und das Recht des Geschädigten auf
die Versicherungszahlung.

Der Direktklageanspruch, oder genauer gesagt das
Recht des geschädigten Dritten, direkt gegen den Versicherer
vorzugehen, unterliegt dem auf den Schadensort anwend-
baren Recht, unabhängig davon ob die Haftungsbegründung
vertraglicher oder außervertraglicher Natur ist.

Da der Schaden in Frankreich erfolgte, fand französi-
sches Recht Anwendung, und da das französische Recht den
Direktanspruch kennt, war der Auftraggeber F. berechtigt,
Versicherung S. zu klagen.

Obwohl die Direktklage dem französischen Recht
unterliegt, wird das Recht des Geschädigten auf die Versiche-
rungszahlung durch das auf die Versicherungspolice anwend-
bare Recht geregelt. Der Kassationshof hat dem Berufungs -
gericht von Rouen vorgeworfen, eine Bestimmung des
französischen Rechts angewandt zu haben, ohne zuvor be -
urteilt zu haben, ob dieser Vertrag dem französischem Recht
unterlag. Es war in der Tat wichtig, das auf den Versiche-
rungsvertrag anwendbare Recht festzulegen, bevor man nach
diesem Recht beurteilt, welche Bestimmungen der Direkt -
anspruch von Auftraggeber F. rechtfertigen.

2.6 Entscheidung der »Cour d’appel von Caen« vom
23. September 2004

Das Berufungsgericht in Caen hat letztendlich unserem
Antrag auf Anwendung des deutschen Rechts stattgegeben
und hat demzufolge die Anwendung des Artikels R 124-1 des
»Code des assurances« (frz. Versicherungsgesetzbuch) ausge-
schlossen.

Diese Entscheidung hob das Urteil des Handelsgerichts
Paris vom 27. September 1989 bezüglich der Verurteilung von
Versicherer S. zugunsten Auftraggeber F. auf.

Das Berufungsgericht hat erkennt, dass Auftraggeber
F. wegen der Nichtbezahlung der Prämien bei Frachtfüher A.
kein Recht auf Garantie von Versicherer S. hatte.

Hier ist auch wichtig zu bermerken, dass Auftraggeber
F. eine Übersetzung des § 158 c des alten deutschen Gesetzes
über den Versicherungsvertrag vorgelegt und geltend gemacht
hat, dass diese Bestimmung in dieser Angelegenheit anwend-
bar war und demzufolge, dass die Verpflichtung von Versi-
cherer S. in Ansehung der Auftrageber S., trotz der Nichtzah-
lung der Versicherungsprämie, bestehen blieb.

Diesbezüglich haben die Richter festgestellt, dass 
Auftraggeber F. nicht mehr Rechte als Frachtführer F. 
gegen Versicherer S. habe, da die deutschen Vorschriften 
über die Pflichtversicherung nicht anwendbar seien. Sie haben
sich auf ein Rechtsgutachten eines deutschen Anwalts ge-
stützt.

Schlussfolgerung

Diese Rechtsprechung wird teilweise nicht mehr
 aktuell sein, was außervertragliche Schuldverhältnisse anbe-
trifft. Mit Inkrafttreten des Artikels 18 der Verordnung (EG)
Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche Schuldver-
hältnisse anzuwendende Recht (»Rom II«), werden folgende
Vorschriften anwendbar:

Artikel 18
Direktklage gegen den Versicherer des Haftenden
Der Geschädigte kann seinen Anspruch direkt gegen

den Versicherer des Haftenden geltend machen, wenn dies
nach dem auf das außervertragliche Schuldverhältnis oder
nach dem auf den Versicherungsvertrag anzuwendenden
Recht vorgesehen ist.

Die franz. Rechtsprechung wird aber noch vor franz.
Gerichten anwendbar sein, was vertragliche Schuldverhältnis
anbetrifft.
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